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Der Vorsitzende des Innenausschusses 
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65022 Wiesbaden 
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H.Thaumueller@ltg.hessen.de 
 

 

 

 

Schriftliche Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtags  

 

zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Neuordnung des Datenschutzes 

und Wahrung der Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten in Hessen (Drs. 18/375) 

sowie dem Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, der SPD, der FDP und von Bündnis 

90/Die Grünen (Drs. 18/3869) 

 

- Ihr Schreiben vom 1. April 2011, Az.: I A 2.6 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzende Klee, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

 

für die Möglichkeit einer Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf sowie dem Änderungsantrag 

bedanke ich mich. 

 

In meiner Stellungnahme zu dem genannten Gesetzentwurf sowie dem Änderungsantrag der 

Fraktionen gehe ich nur auf die Aufgaben der Aufsichtsbehörde sowie die Regelungen, die 

die völlige Unabhängigkeit der Kontrollstelle nach Artikel 28 der Europäischen Datenschutz-

richtlinie betreffen, ein. 

 

Datum:     18. April 2011 
 

Bearbeiter/in:    
 

Telefon:    033203 356-0 
Telefax:    033203 356-49 
 

Geschäftszeichen: Ha/034/11/294 
(bei Antwortschreiben bitte angeben) 

Die Landesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
für das Recht auf Akteneinsicht 
 

Dagmar Hartge 

LDA Bbg. • Stahnsdorfer Damm 77 • Haus 2 • 14532 Kleinmachnow 
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1.)  Zu § 24 Abs. 4 des Entwurfs 

 

§ 24 Abs. 4 des Gesetzentwurfes regelt die Übertragung der Aufsicht über den nicht-

öffentlichen Bereich sowie der Zuständigkeit für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten bei 

Datenschutzverstößen auf den Hessischen Datenschutzbeauftragten.  

 

Die Zusammenführung der Aufsicht über den öffentlichen und den nicht-öffentlichen Bereich 

ist eine sinnvolle Entscheidung, die der Effizienz und Stärkung der Datenschutzaufsicht dient 

und eine erhebliche Erleichterung sowohl für Bürger, die sich beschweren wollen, als auch 

für Beratungssuchende darstellt. Die Erfahrungen der Aufsichtsbehörden, die die zusam-

mengeführte Aufsicht schon länger ausüben, dürften das bestätigen. 

 

Die Übertragung der Zuständigkeit für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich 

des Datenschutzes auf den Hessischen Datenschutzbeauftragten ist ebenfalls eine sinnvolle 

Maßnahme. Die Aufsichtsbehörde besitzt im Haus den erforderlichen Sachverstand, um Ord-

nungswidrigkeitenverfahren angemessen zu bearbeiten. Allerdings sollte auch der Personal-

bedarf für diese Aufgabe gesehen werden. Ohne zusätzliches Personal kann diese Aufgabe 

nur zu Lasten der aufsichtsrechtlichen Aufgaben ausgeführt werden. 

 

 

2.)  Zu § 24 Abs. 3 des Entwurfs 

 

Die Erweiterung der Regelung der Zusammenarbeit mit anderen Kontrollstellen in Bund und 

Ländern auf die Kontrollstellen in der Europäische Union ist die gesetzliche Klarstellung der 

schon heute bestehenden Notwendigkeit, mit den Kontrollstellen innerhalb der Europäischen 

Union im Bereich der Datenschutzaufsicht eng zusammenzuarbeiten. Gerade im nicht-

öffentlichen Bereich ist eine Zusammenarbeit mit den anderen europäischen Kontrollstellen 

zwingend, da große Unternehmen in der Regel global agieren und daher zwangsläufig auch 

Berührungspunkte und Klärungsbedarf mit anderen Kontrollstellen besteht. 

 

 

3.)  Zu § 22 i. V. m. § 22 a des Entwurfs  

 

Der Änderungsentwurf zu § 22 i. V. m. § 22 a sieht vor, beim Hessischen Parlament eine 

Parlamentarische Datenschutzkommission nach dem Vorbild der Parlamentarischen Kon-

trollkommission für die Verfassungsschutzbehörde einzurichten. § 22 Abs. 2 des Entwurfs 

regelt, dass die Parlamentarische Datenschutzkommission bei Maßnahmen kontrollbefugt 
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ist, die der Hessische Datenschutzbeauftragte bei der Kontrolle des nicht-öffentlichen Berei-

ches einschließlich der Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren trifft. Aus der Be-

gründung zu § 22 a Abs. 3 ergibt sich, das der Parlamentarischen Datenschutzkommission 

die Aufgabe der Rechtsaufsicht über den Datenschutzbeauftragten in den genannten Berei-

chen zugedacht ist. In den Absätzen 1 bis 3 des § 22 a wird die Aufsicht näher ausgeführt.  

 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung zur Frage der völligen Unabhängig-

keit der Kontrollstellen vom 9. März 2010 (C-518/07) festgestellt, dass eine staatliche Auf-

sicht und mit ihr verbunden die Möglichkeit unmittelbarer oder mittelbarer Einflussnahme auf 

die Kontrollstellen mit einer völligen Unabhängigkeit unvereinbar ist. Ausdrücklich wurde da-

mit die bisher vorgesehene Rechtsaufsicht der Landesregierung gegenüber der Kontrollstelle 

für den nicht-öffentlichen Bereich mit der Richtlinie für unvereinbar erklärt. Auch die klassi-

sche Dienstaufsicht stellt sich nach dieser Entscheidung als problematisch dar. Zu einem 

möglichen parlamentarischen Einfluss hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass 

dem Parlament keinesfalls jegliche Einflussnahme vorzuenthalten ist (Rd. Nr. 43 der Ent-

scheidung). Außer dem Recht des Parlaments, die Kompetenzen des Datenschutzbeauftrag-

ten festzulegen oder ihn auszuwählen, wird beispielhaft die in der Richtlinie geregelte Vorla-

ge eines Tätigkeitsberichts benannt.  

 

Nach § 22 Abs. 2 des Entwurfs unterliegt der Hessische Datenschutzbeauftragte in seinem 

Tätigkeitsbereich Kontrolle des nicht-öffentlichen Bereichs und seiner Zuständigkeit als Ord-

nungswidrigkeiten Behörde der parlamentarischen Kontrolle. Ausgeübt werden soll diese 

Kontrolle nach § 22 a durch Unterrichtungspflichten, Berichtspflichten und im Einzelfall durch 

ein Akteneinsichtsrecht der Kontrollkommission. Es stellt sich daher die Frage, ob diese Kon-

trollrechte des Parlaments mit einer Rechtsaufsicht einschließlich der damit einhergehenden 

Befugnisse gleichzusetzen sind. Der Gesetzestext spricht nicht von einer Rechtsaufsicht, so 

dass diese wahrscheinlich auch nicht gemeint ist. Allerdings wird in der Gesetzesbegrün-

dung zu § 22 a Abs. 3 ausdrücklich von der Parlamentarischen Kontrolle und der damit ver-

bundenen Rechtsaufsicht für den Datenschutzbeauftragten gesprochen. Für den Fall, das 

tatsächlich eine klassische Rechtsaufsicht durch die Parlamentarische Datenschutzkommis-

sion vorgesehen sein sollte, habe ich Zweifel, das diese nach der Entscheidung des Europä-

ischen Gerichtshofes mit der von der Datenschutzrichtlinie vorgegebenen völligen Unabhän-

gigkeit der Kontrollstelle vereinbar ist.  

 

Das in § 22 a Abs. 3 als Kontrollrecht der Parlamentarischen Datenschutzkommission gere-

gelte Akteneinsichtsrecht ist auch im Brandenburgischen Datenschutzgesetz in § 27 Abs. 2 

Satz 1 als parlamentarisches Kontrollrecht gegenüber dem Landesbeauftragten für den Da-

tenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht in Brandenburg geregelt. Allerdings hat der 

brandenburgische Gesetzgeber auch eine Einschränkung des Akteneinsichtsrechts, die der 
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Einschränkung in Artikel 56 Abs. 4 der Brandenburgischen Verfassung entspricht, bei über-

wiegenden öffentlichen und privaten Interessen an der Geheimhaltung vorgesehen. Eine 

entsprechende Einschränkung empfehle ich auch im Entwurf des § 22 a Abs. 3 aufzuneh-

men. Besonders im Bereich der sensitiven Daten ist eine spezielle Abwägungsregelung von 

großer Bedeutung.  

 

Die vom Regelungsentwurf vorgesehene Einrichtung einer Parlamentarischen Datenschutz-

kommission kann die Rechte des Parlaments dann stärken, ohne in die Unabhängigkeit des 

Datenschutzbeauftragten einzugreifen, wenn sie mit einer Rechtsaufsicht nicht vergleichbar 

ist.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dagmar Hartge  
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